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                      A2-221/0-0-2150                                 Grundsätze 1         Grundsätze 1.1       Anwendung 101.      Die vorliegende Zentralrichtlinie bestimmt die Ausbildung, den Erwerb und den Nachweis 1            2 von Betriebs-, Lehr- und Prüfberechtigungen für die Maschinen und Geräte , • deren Bedienung und Ausbildung nicht durch die Bestimmungen für den Kraftfahrbetrieb von Dienstfahrzeugen (Kraftfahrvorschrift der Bundeswehr) erfasst sind, jedoch einer gesonderten Festlegung bedürfen, • deren Betrieb mit einer besonderen Gefährdung gemäß § 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) einhergeht und st • die in der Anlage 7.1 aufgeführt sind. 3                                                    en sd i ng Sie richtet sich an Lehr- und Prüfberechtigte sowie Leiter / Leiterin der Dienststellen, die mit Maschi- ru nen und Geräten ausgestattet sind, von denen eine besondere Gefährdung für Bediener / Bediene- de rinnen hervorgeht.                                              Än m 102.                                                       de Diese Regelung legt über die bestehende gesetzliche Unterweisungspflicht nach § 12 ht Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hinaus Verfahrensweisen innerhalb des Geschäftsbereiches des ic tn Bundesministers der Verteidigung fest. Sie entbindet nicht von der Einhaltung der Regelungen zum eg Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung. Es dürfen nur solche Maschinen und Geräte bereitgestellt rli te un werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung die Sicherheit und den Gesundheitsschutz gewähr- k leisten. Jede dennoch verbleibende Gefährdung ist durch geeignete Maßnahmen so gering wie mög- uc lich zu halten. dr us 103. rA Für diese Zentralrichtlinie wurden Vorgaben der Unfallverhütung, der gesetzlichen Unfall- se ie versicherung, des Arbeitsschutzes und der militärischen Ausbildung herangezogen. D Rechtliche Vorgaben des Arbeitsschutzes werden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung angewandt. Hierbei werden hinsichtlich der Reihenfolge und Wertigkeit von Gesetzen und Vorschriften sowie deren Ausnahmen oder Abweichungen von zivilen Vorgaben unterschieden. Die vom Bundesministerium des Innern (BMI) durch allgemeine Verwaltungsvorschriften geregelten Maßnahmen zur Unfallverhütung im Sinne § 15 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VII gelten auch für die Bundeswehr. Soweit Vorschriften des BMI nicht bestehen, sind die einschlägigen Unfallverhü- 1 Eine Maschine ist ein Gerät mit durch ein Antriebssystem bewegten Teilen. 2 Ein Gerät ist der Oberbegriff für einen einzelnen, räumlich abgegrenzten Gegenstand oder eine Gruppe von Gegenständen, mit denen etwas bearbeitet, hergestellt oder bewirkt werden kann. 3 Dazu wurde die vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie herausgegebene Baugeräteliste (BGL) als Ordnungskriterium zu Grunde gelegt und um artverwandte militärische Maschinen und Geräte erweitert. Seite 4 Stand: Oktober 2016
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                      Grundsätze                                  A2-221/0-0-2150 tungsvorschriften der gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie der Gesetzlichen Unfallversicherungsverbände entsprechend anzuwenden. 104.      Das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) unterstützt mit fachlicher Beratung und Fachaufsicht auf dem Gebiet der gesetzlichen Schutzaufgaben (GS). Dienststellenleiter bzw. Dienststellenleiterinnen, mit der Umsetzung des Inhaltes dieser Zentral- richtlinie beauftragte Personen sowie Lehr- und Prüfberechtigte können sich unmittelbar an die Abtei- lung GS wenden, insbesondere zu Fragen bezüglich Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen zu den gesetzlichen Vorschriften. Im Einzelnen sind zuständig • das Referat GS I 1 für grundsätzliche Fragen des Arbeitsschutzes (einschließlich der Anwendung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung), • das Referat GS I 2 für den Technischen Arbeitsschutz (einschließlich Betriebssicherheit), st • das Referat GS IV 1 für die Öffentlich-rechtliche Aufsicht der Bundeswehr (ÖrABw) und en • das Referat GS IV 4 für die Technische Überwachung der Bundeswehr (TÜBw).sd i ng 105.      Die hier verankerten Bestimmungen gelten nicht für          ru de • Schweiß- und Schneidgeräte oder artverwandte Verfahren gemäß DGUV Regel 100-500, Kapitel Än 2.26 „Betreiben von Arbeitsmittel“,                      m de • luftfahrzeugtechnisches und medizinisches Gerät,     ht • schiffs- und bootsspezifische Anlagen und Geräte,  ic tn • Soldaten bzw. Soldatinnen, Beamte bzw. Beamtinnen, Tarifbeschäftigte und zivile Mitarbeiter bzw. eg rli Mitarbeiterinnen der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) GmbH, die Maschinen und Geräte instand te un setzen, erproben oder mit diesen Maschinen und Geräten Einsatzprüfungen durchführen ,            4 k • amtlich anerkannte Sachverständige (aaS) und amtlich anerkannte Prüfer mit Teilbefugnis (aaPmT) uc dr im Rahmen der diesem Personenkreis übertragenen dienstlichen Aufgaben. Zur Wahrnehmung us rA ihrer Aufgaben genügt es, dass sie – sofern vorgeschrieben – Inhaber der Dienstfahrerlaubnis der se Bundeswehr der für diese Fahrzeuge entsprechenden Klasse und mit den jeweiligen Maschinen ie D und Geräten vertraut sind. Dieses findet auch Anwendung für das Personal der BundeswehrFuhr- parkService GmbH und der HIL GmbH sowie deren vertragliche Unterauftragnehmer und andere zivile Auftragnehmer. 106.      Infolge zunehmend multinationaler Einbindung der Bundeswehr sowie erweiterter Aufgaben müssen Soldaten bzw. Soldatinnen der Bundeswehr auch mit Maschinen und Geräten fremder Streitkräfte oder anderer Staaten umgehen. Hierbei gilt die Zentrale Dienstvorschrift A-2010/1 „Arbeits- schutz und Unfallverhütung“, Anlage 10.10 „Weisung für den Umgang mit Fremdgerät“. Anwendung findet diese Zentralrichtlinie insbesondere auch auf Tarifbeschäftigte und Beamte. Allerdings sind 4 Die Leiter bzw. Leiterinnen der betreffenden Dienststellen erteilen diesen Personen schriftlich eine formlose Genehmigung. Voraussetzung dazu ist eine Ausbildung in der Bedienung der jeweiligen Maschinen und Geräte und den dazugehörigen Sicherheitsbestimmungen. Den Umfang der Ausbildung bestimmen die Dienststellenleiter bzw. Dienststellenleiterinnen anhand der Bedienungsanforderungen und den Arbeits- schutzvorschriften. Seite 5 Stand: Oktober 2016
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                      A2-221/0-0-2150                                  Grundsätze bei diesen Personengruppen zusätzlich beamten-, arbeits-, tarif- und personalvertretungsrechtliche Regelungen zu beachten. 107.      Erworbene Betriebs-, Lehr- und Prüfberechtigungen behalten ihre Gültigkeit. Lehr- und Prüf- berechtigungen für Pioniermaschinen der Gruppen I – II und V sind binnen zwei Jahren nach Heraus- gabe dieser Zentralrichtlinie entsprechend der vorhandenen Betriebsberechtigung (Maschinen, vor- mals Pioniermaschinengruppe II) in Lehr- und Prüfberechtigungen der neuen Kategorisierung zu 5 überführen. Bei bereits vorhandenen Bedienerqualifikationen, die mit Neuausgabe dieser Zentral- richtlinie nunmehr einen Betriebsberechtigungsschein erfordern, ist gemäß Kapitel 2 zu verfahren. Vo- raussetzung hierfür ist, dass die Inhalte der jeweils zutreffenden zentralen Ausbildungsprogramme bereits vermittelt wurden. Diese Ausnahme endet zwei Jahre nach Herausgabe dieser Zentralrichtli- nie. st 108.      Berechtigungen, Nachweise und Formblätter sind Formulare. Sie können in der Formularda- en sd tenbank der Bundeswehr eingesehen, dort abgerufen und teilweise verwendet werden. Auszugebende i ng Berechtigungen und Nachweise müssen über den Versorgungsweg bezogen werden. ru de Dokument Än Formularnummer         Versorgungsnummer m Betriebsberechtigungsschein für Maschinen und               de ht          Bw-2816              7530-12-148-6879 Geräte ic Lehrberechtigungsschein/Prüfberechtigungsschein für  tn eg                 Bw-2657              7530-12-148-6880 Ausbilder/Prüfer der Pioniermaschinenfahrer rli Betriebs-, Lehr-/Prüfberechtigungsschein für Flurför- te un                        Bw-3631              7530-12-184-0401 derzeuge der Bundeswehr k Prüfungsliste                          uc                            Bw-2973                       - dr Einsatznachweis für Fahrer und Bediener, Ausbilder us                                 Bw-2987              7530-12-153-9146 und Prüfer von Pioniermaschinen und Flurförderzeugen rA se Formblatt zentrales Ausbildungsprogramm (zAusbPrg) ie                                         Bw-3097                       - zur Zentralrichtlinie A2-221/0-0-2150 D 109.      Die Regelungen zum Prüfungswesen der Streitkräfte sind beim Erwerb von Betriebsberech- tigungen verbindlich. Die Organisationsbereiche können ergänzende Regelungen treffen. 5 Die Überführung ist bei der ausstellenden Stelle (Ausbildungszentrum Pioniere) für die Kategorie zu bean- tragen, für die die lehrberechtigte Person die Betriebsberechtigung besitzt. Dem Antrag sind Lehrberechti- gungsschein im Original und die betreffenden Betriebsberechtigungsscheine in Kopie beizulegen. Für Pionier- maschinen der Gruppe V und Pipelinepumpen liegt die Überführung in der Zuständigkeit der Logistikschule der Bundeswehr. Diese Festlegung gilt n i c h t für die Lehr- und Prüfberechtigung für Kettenmotorsägen. Die Betriebsberechtigung für Kettenmotorsägen, die gem. den Vorgaben der GUV Information 8624 (Modul 1-6) erworben worden ist, kann durch die zuständige Disziplinarvorgesetzte bzw. den zuständigen Disziplinarvor- gesetzten auf eine neue Betriebsberechtigung gem. DGUV 214-059 (Modul A-D) umgeschrieben werden. Dabei wird Modul 1 und 2 als Modul A angerechnet. Modul 3 wird als Modul B angerechnet, sofern bereits Modul A erworben wurde. Die Umschreibung höherwertiger Kompetenzen (Modul 4-6) ist bei AHEntwg III 3 (2) unter Vorlage der entsprechenden Nachweise zu beantragen. Inhaber bzw. Inhaberinnen einer gültigen Betriebsberechtigung für Kettenmotorsägen und einer Lehr- und Prüfberechtigung für die Pioniermaschinen- gruppen I, II oder V erhalten durch die ausstellende Stelle (AusbZ Pi / LogSBw) auf formlosen Antrag die Lehr- und Prüfberechtigung für Kettenmotorsägen. Seite 6 Stand: Oktober 2016
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                      Grundsätze                           A2-221/0-0-2150 110.     Diese Zentralrichtlinie wird ergänzt durch eine katalogisierte Aufstellung der wichtigsten Pioniermaschinen und -geräte, die typbezogen die wesentlichen Leistungsparameter ausweist. 1.2      Klassifikationen 111.     Entsprechend der Zentralen Dienstvorschrift A-2010/1 „Arbeitsschutz und Unfallverhütung“, der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und dem Vorschriften- und Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) werden die Maschinen und Geräte hinsichtlich ihres Ge- fährdungspotentials wie folgt unterteilt: • unterw eisungspflichtige Maschinen und Geräte, deren Betriebsberechtigung durch Über- prüfung erlangt wird, und • befähigungsnachw eispflichtige Maschinen und Geräte, deren Betriebsberechtigung durch st Prüfung erlangt wird.                                                en sd i ng ru de Maschinen und Geräte gemäß Anlage 7.1 Än m de ht ic tn befähigungsnachweispflichtige eg                    unterweisungspflichtige rli Maschinen und Geräte         te                     Maschinen und Geräte un k uc dr us rA se lehrberechtigte Person                          ausbildungsberechtigte Person ie D Prüfung durch eine                                Überprüfung durch eine prüfberechtigte Person                         überprüfungsberechtigte Person Betriebsberechtigung Abb. 1: Ablauf des Erwerbs einer Betriebsberechtigung Seite 7 Stand: Oktober 2016
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                      A2-221/0-0-2150                                  Grundsätze 112.      Lehr- und Prüfberechtigungen werden durch die erfolgreiche Teilnahme an den ent- sprechenden Lehrgängen erworben. 113.      Maschinen und Geräte der Bundeswehr dürfen bedient werden von • Soldaten bzw. Soldatinnen, • Beamten bzw. Beamtinnen und Tarifbeschäftigten der Bundeswehr, • Angehörigen anderer Streitkräfte oder Nationen und • lokalen Arbeitskräften oder Ortskräften in Einsätzen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sofern diese Personen • körperlich und geistig in der Lage sind, die Maschine oder das Gerät sicher zu bedienen, • den entsprechenden Betriebsberechtigungsschein (BBS) innehalten und mitführen, 6 st • bei befähigungsnachweispflichtigen Maschinen und Geräten, von denen eine besondere Gefährdung en ausgeht, besonders beauftragt worden sind, sd i ng • einen Auftrag, insbesondere einen Fahrauftrag erhalten haben,         ru de • über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen unterwiesen Än worden sind,                                              m de • die Maschine oder das Gerät ordnungsgemäß übernommen haben und    7 ht • den betriebssicheren Zustand der Maschine oder des Geräts festgestellt haben. ic tn 114. eg Maschinen und Geräte der Bundeswehr, von denen eine besonder e Gefahr ausgeht und rli te deren Bedienung einen Befähigungsnachweis erfordert, dürfen nur von Personen im Sinne der Nr. 113 un bedient werden, die besonders beauftragt sind. k uc 115. dr Maschinen und Geräte der Bundeswehr, die fahrerlaubnispflichtige Kraftfahr- us rA zeuge im Sinne der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrer- se laubnis-Verordnung (FeV)) sind, dürfen nur von Personen im Sinne der Nr. 113 bedient werden, die ie D eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr in der erforderlichen Klasse innehalten. Unbeschadet der übrigen Voraussetzungen der Nr. 103 ist eine Betriebsberechtigung nicht erforderlich, sofern sich die Bedienung allein auf das Fahren des Kraftfahrzeugs beschränkt. Hierfür ausreichend ist die Einwei- sung mit Überprüfung gemäß der Bestimmungen für den Kraftfahrbetrieb von Dienstfahrzeugen (Kraftfahrvorschrift für die Bundeswehr). 6 Dies beinhaltet die fachliche Ausbildung und Inübunghaltung der Bediener. Weitere Einzelheiten regeln ggf. die zentralen Ausbildungsprogramme. 7 Die Übernahme ist mit einer technischen Durchsicht zu verbinden, bei welcher der betriebssichere Zustand überprüft wird und das Ergebnis in den vorgesehenen Dokumenten zu notieren ist. Den Umfang der Über- nahme legen Einheitsführer bzw. Einheitsführerinnen oder vergleichbare Vorgesetzte fest. Die Übernahme mehrerer Maschinen und Geräte durch eine bedienende Person ist zulässig. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass die vorgeschriebenen Pflege- und Fristenarbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Seite 8 Stand: Oktober 2016
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                      Grundsätze                              A2-221/0-0-2150 1.3      Begriffsbestimmungen 8 116.     Ein gemeinsames Begriffsverständnis ist Voraussetzung für eine einheitliche Ausbildung . 117.     Die Ausbildungsleit ung ist vorgesetzte Person, die in ihrem Bereich die Ausbildung verantwortlich plant und leitet. Sie entspricht grundsätzlich der Dienststellenleitung; im Rahmen der lehrgangsgebundenen Ausbildung entspricht sie Lehrgruppenkommandeuren oder Personen in vergleichbarer Dienststellung. Die Befugnisse können auf die Einheitsführer / Einheitsführerinnen, im Rahmen der lehrgangsgebundenen Ausbildung auf die Inspektionschefs / Inspektionschefinnen oder Personen in vergleichbarer Dienststellung übertragen werden. 118.     Eine leitende Person wird von der Ausbildungsleitung im Dienstplan befohlen. Die leitende Person ist vorgesetzte Person, die für den Ablauf der Ausbildung nach Weisung der Ausbildungslei- st tung verantwortlich ist. Im Rahmen der lehrgangsgebundenen Ausbildung entspricht sie Hörsaallei- en tern bzw. Hörsaalleiterinnen oder Personen in vergleichbarer Dienststellung. Leitende Personen für sd i die Ausbildung haben                                              ng ru de • an unterw eisungspfl ichtigen Maschinen und Geräten die in Abschnitt 6.1 oder Än • an befähigungsnachw eispflichtigen Maschinen und Geräten die in Abschnitt 6.2 m de aufgeführten Anforderungen zu erfüllen.            ht ic 119.                                           tn Eine ausbildende Person vermittelt den Ausbildungsstoff unmittelbar, verantwortlich und eg im wesentlichen Umfang. Sie hat die Ausbildung so durchzuführen, dass Auszubildende die Ausbil- rli te dungsziele in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreichen können, ist neben der Stoffvermittlung un k auch für die Einhaltung und Überwachung der arbeitssicheren Ausführung verantwortlich und muss uc dr hierfür ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein. Von einer us ausbildenden Person werden beispielhaftes Verhalten, Lehrbefähigung (didaktisch-methodische rA se Kompetenz) sowie Verständnis für die anvertrauten Auszubildenden und Einfühlungsvermögen (soziale ie D Kompetenz) verlangt. Das notwendige Sachwissen und das pädagogische Geschick erwirbt sie im Rahmen ihrer Ausbildung. Die ausbildende Person wird auch bezeichnet als • lehrberechtigte Per son im Rahmen der Ausbildung für befähigungsnachw eispflich- tige Maschinen und Geräte und als • ausbildungsber echt igte Person im Rahmen der Ausbildung für unterw eisungspflich- tige Maschinen und Geräte. 8 Hierzu wird auf entsprechende Regelungen, das Glossar Fachbegriffe „Ausbildung der Bundeswehr“ sowie die Baugeräteliste 2007 (Technisch-wirtschaftliche Baumaschinendaten), herausgeben vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., verwiesen. Seite 9 Stand: Oktober 2016
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                      A2-221/0-0-2150                             Grundsätze 120.       Die in der Ausbildung helfende Per son muss die Betriebsberechtigung für die jeweilige Maschine oder das jeweilige Gerät besitzen und Erfahrung in deren Bedienung haben. Sie darf auf Anordnung der leitenden Person und unter direkter Aufsicht der ausbildenden Person an einem Gerät oder einer Maschine ausbilden. Unterricht über die gesetzlichen und militärischen Bestimmungen sowie über die Sicherheitsbestimmungen darf sie nicht erteilen. 121.       Ausbildung ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten sowie die Entwicklung von Fähigkeiten zur Erlangung einer bestimmten Qualifikation, die benötigt wird, um einen Auftrag erfüllen zu können. Ausbildung als übergeordneter Begriff schließt Fort- und Weiterbildung ein; sie steht in untrennbarer Beziehung zur Bildung und Erziehung. 122.       Eine Ausbildungsstunde entspricht einer Zeitstunde und ergibt sich aus einer organisa- torischen Zeit von 15 Minuten und einer Unterrichtszeit von 45 Minuten. Die Ausbildungsstunde ist st en der kleinste Zeitabschnitt der Ausbildung. Sachlich zusammengehörender Ausbildungsstoff soll lern- sd i zielabhängig zu Blöcken zusammengefasst werden. Wann ein Block sinnvoll ist, hängt ab ng • vom Thema der Ausbildung und dessen Schwierigkeitsgrad, ru de • vom Ausbildungsverfahren,                                  Än • von der Art der vorausgehenden Ausbildung und m de • von der Aufnahmefähigkeit der Auszubildenden.     ht ic 123. tn Eine Betriebsstunde ist eine technische Zeiteinheit – bestehend aus 60 Zeitminuten, die eg rli zur Messung der aktiven Betriebszeit von Maschinen und Geräten verwendet wird. te un 124.       Das Ausbildungsziel beschreibt in allgemeinen Formulierungen die mit einer Ausbildung k angestrebte Qualifikation. uc dr us 125.       Eine Ei nw eisung ist eine kurze, zweckgebundene mündliche oder praktische Unterwei- rA se sung Einzelner oder von Gruppen mit dem Ziel, bestimmte Kenntnisse oder Fertigkeiten zu vermitteln, ie damit eine verwendungsbezogene Tätigkeit ausgeübt werden kann. D 126.       Eine t ypenbezogene Einw eisung ist eine, auf vorhandenen Grundkenntnissen, Fähig- keiten und Fertigkeiten aufbauende Ausbildung. Sie dient dazu – innerhalb einer Geräteuntergruppe – die vorhandene Betriebsberechtigung um einen weiteren Gerätetyp zu erweitern. Sie kann auch im Rahmen einer Industrie- oder Firmenausbildung erfolgen. 127.       Erfolgskontrollen sind Mittel der gezielten Feststellung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 128.       Über prüfungen werden am Ende der Ausbildung an unterw eisungspflichtigen Maschinen und Geräten durchgeführt. Sie sind in Abschnitt 6.1.2 beschrieben. 129.       Prüfungen werden am Ende der Ausbildung an befähigungsnachw eispflichtigen Maschinen und Geräten durchgeführt. Sie sind in Abschnitt 6.2.1 beschrieben. Seite 10 Stand: Oktober 2016
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